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Jahresabschlüsse 2004 der Rheinischen Kliniken und 
des Servicebetriebes Viersen Bek. – d. Landschafts-

verbandes Rheinland v. 1.6.2006

Landschaftsverband Rheinland
 

Jahresabschlüsse 2004 
der Rheinischen Kliniken und des Servicebetriebes Viersen 

 
Bek. – d. Landschaftsverbandes Rheinland 

v. 1.6.2006

 

Die Landschaftsversammlung Rheinland fasste in ihrer Sitzung am 20.12.2005 – ohne Ausspra-
che - einstimmig den Beschluss zur Vorlage Nr. 12/908:

 

„1 
Feststellung der Jahresabschlüsse

 
Der Jahresabschluss zum 31.12.2004 der Rheinischen Kliniken Bedburg-Hau, Bonn, Düren, Düs-
seldorf, Essen, Köln, Langenfeld, Mönchengladbach, Viersen, der Rheinischen Klinik für Ortho-
pädie Viersen und des Servicebetriebes Viersen wird entsprechend den als Anlagen beigefügten 
Bilanzen zum 31.12.2004 und der Gewinn- und Verlustrechnung 2004 festgestellt.
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2. 
Gewinnverwendung und Verlustbehandlung

 
Die Gewinnverwendung und Verlustbehandlung sieht – ausgehend von den nachfolgend aufge-
führten Rheinischen Kliniken und dem Servicebetrieb Viersen – wie folgt aus:

 
2.1 
Rheinische Kliniken Bedburg-Hau

 
Der Jahresüberschuss zum 31.12.2004 in Höhe von € 294.172,50 wird auf neue Rechnung vor-
getragen.

 
2.2 
Rheinische Kliniken Bonn

 
Der Bilanzgewinn zum 31.12.2004 in Höhe von € 143.016,67, davon Jahresüberschuss zum 
31.12.2004 in Höhe von € 8.251,33 wird in eine zweckgebundene Rücklage für die Finanzierung 
der Kosten für die Brandschutz- und Asbestmaßnahmen sowie der Sanierung des Versorgungs-
zentrums eingestellt.

 
2.3 
Rheinische Kliniken Düren

 
Der Bilanzgewinn zum 31.12.2004 in Höhe von € 1.273.139,30, davon Jahresüberschuss zum 
31.12.2004 in Höhe von € 1.184.160,84 wird in Höhe von € 1.160.000,00 in die zweckgebundene 
Rücklage für Investitionen eingestellt. Der verbleibende Rest in Höhe von € 113.139,30 wird auf 
neue Rechnung vorgetragen.

Von dem in die Investitionsrücklage einzustellenden Betrag sollen € 750.000,00 für Fuhrparkge-
bäude und Außenanlage, € 350.000,00 für die Neuerrichtung eines Verbindungsbaus zwischen 
den Häusern 12 und 13 und € 60.000,00 für den Neubau von vier zusätzlichen Garagen verwen-
det werden. Bei den vorstehenden Beträgen handelt es sich um Schätzwerte. Ein sich per Saldo 
ergebender Restbetrag bis zum ursprünglichen Gesamtwert von € 1.160.000,00 soll der Position 
„Rücklage für Ersatzinvestitionen“ innerhalb der zweckgebundenen Rücklage zugeschrieben 
werden.

 
2.4 
Rheinische Kliniken Düsseldorf
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Der Bilanzgewinn zum 31.12.2004 in Höhe von € 700.577,03, davon Jahresüberschuss zum 
31.12.2004 in Höhe von € 34.537,36 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

 
2.5 
Rheinische Kliniken Essen

 
Der Jahresüberschuss zum 31.12.2004 in Höhe von € 8.987,05 wird auf neue Rechnung vorge-
tragen.

 
2.6 
Rheinische Kliniken Köln

 
Der Bilanzgewinn zum 31.12.2004 in Höhe von € 337.062,51, davon Jahresfehlbetrag zum 
31.12.2004 in Höhe von € 74.201,21, wird auf neue Rechnung vorgetragen.

 
2.7 
Rheinische Kliniken Langenfeld

 
Der Jahresüberschuss zum 31.12.2004 in Höhe von € 13.810,81 wird auf neue Rechnung vorge-
tragen.

 
2.8 
Rheinische Kliniken Mönchengladbach

 
Der Jahresfehlbetrag zum 31.12.2004 in Höhe von € 414.552,16 wird auf neue Rechnung vorge-
tragen.

 
2.9 
Rheinische Kliniken Viersen

 
Der Jahresüberschuss zum 31.12.2004 in Höhe von € 146.792,12 wird auf neue Rechnung vorge-
tragen.

 
2.10 
Rheinische Klinik für Orthopädie Viersen
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Der Bilanzverlust zum 31.12.2004 in Höhe von € 949.114,54, davon Jahresfehlbetrag zum 
31.12.2004 in Höhe von € 986.885,83 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

 
2.11 
Servicebetrieb Viersen

Der Jahresfehlbetrag zum 31.12.2004 in Höhe von € 58.761,94 wird auf neue Rechnung vorge-
tragen.“

 

Abschließender Vermerk der Gemeindeprüfungsanstalt NRW
 

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2004 beauftragte Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft WIROG AG hat am 28.07.2005 folgenden Bestätigungsvermerk erteilt:

 

„Wir haben den Jahresabschluss der Rheinische Kliniken Bedburg-Hau unter Einbeziehung der 
Buchführung und den Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2004 
geprüft. Durch § 34 KHG NRW in Verbindung mit § 23 GemKHBVO, § 106 GO NW sowie der Ver-
ordnung über die Durchführung der Jahresabschlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungs-
pflichtigen Einrichtungen wurde der Prüfungsgegenstand erweitert. Die Prüfung erstreckt sich 
daher auch insbesondere auf die Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswesens, die wirtschaftli-
chen Verhältnisse und die zweckentsprechende, sparsame und wirtschaftliche Verwendung der 
Fördermittel nach § 25 KHG NRW. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss 
und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den Vorschriften der 
KHBV und den ergänzenden Regelungen in der Betriebssatzung liegen in der Verantwortung der 
gesetzlichen Vertreter der Klinik. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durch-
geführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchfüh-
rung, den Lagebericht sowie über den erweiterten Prüfungsgegenstand abzugeben.

 

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung entsprechend § 317 HGB und § 34 KHG NRW unter 
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten Grundsätze ordnungsmä-
ßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, 
dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und des durch den Lagebericht 
vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinrei-
chender Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, 
ob die Anforderungen, die sich aus der Erweiterung des Prüfungsgegenstandes nach § 34 KHG 
NRW ergeben, erfüllt wurden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnis-
se über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Klinik so-
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wie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die 
Wirksamkeit des internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, 
Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt.

 

Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesent-
lichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung 
des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung ei-
ne hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

 

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

 

Nach unserer Überzeugung vermittelt der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Klinik. Der Lagebericht gibt insgesamt eine zutreffen-
de Vorstellung von der Lage der Klinik und stellt die Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend 
dar, soweit die Anforderungen des § 21 der GemKHBVO dies verlangen.

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswesens, der wirtschaftlichen Verhältnisse, 
der zweckentsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Verwendung der Fördermittel nach 
§ 25 KHG NRW hat keine Einwendungen ergeben.“

 

Siegel der Gemeindeprüfungsanstalt 
Nordrhein-Westfalen

 

Im Auftrag 
gez.

Thomas   K n u t h

 

 

Abschließender Vermerk der Gemeindeprüfungsanstalt NRW
 

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2004 beauftragte Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft DHPG Dr. Harzem & Partner KG hat am 30.05.2005 folgenden Bestätigungsvermerk 
erteilt:
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„Wir haben den Jahresabschluss der Rheinischen Kliniken Bonn unter Einbeziehung der Buch-
führung und den Lagebericht des Krankenhauses für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2004 bis 
31. Dezember 2004 geprüft. Durch § 23 GemKHBVO bzw. § 34 KHG NRW wurde der Prüfungs-
gegenstand erweitert. Die Prüfung erstreckt sich daher auch insbesondere auf die Ordnungsmä-
ßigkeit des Rechnungswesen, die wirtschaftlichen Verhältnisse, die zweckentsprechende, spar-
same und wirtschaftliche Verwendung der Fördermittel nach § 25 KHG NRW und die zweckent-
sprechende Verwendung der über die Investitionsverträge nach § 32 KHG NRW erwirtschafteten 
Investitionsmittel des Krankenhauses durch die gesetzlichen Vertreter.

 

Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen 
handelsrechtlichen Vorschriften und den Vorschriften der KHBV liegen in der Verantwortung der 
Betriebsleitung. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung 
eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung, den Lagebe-
richt sowie über den erweiterten Prüfungsgegenstand abzugeben.

 

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 23 GemKHBVO und § 34 KHG NRW unter Be-
achtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und 
durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den 
Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und des durch 
den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswir-
ken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt 
werden kann, ob die Anforderungen, die sich aus der Festlegung des Prüfungsgegenstandes 
nach § 23 GemKHBVO und § 34 KHG NRW ergeben, erfüllt wurden. Bei der Festlegung der Prü-
fungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftli-
che und rechtliche Umfeld des Krankenhauses sowie die Erwartungen über mögliche Fehler be-
rücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen 
internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss 
und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die 
Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen 
der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichtes. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere 
Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

 

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

 

Nach unserer Überzeugung vermittelt der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
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Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Krankenhauses. Der Lagebericht gibt insgesamt eine 
zutreffende Vorstellung von der Lage des Krankenhauses und stellt die Risiken der künftigen 
Entwicklung zutreffend dar.

 

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswesens, der wirtschaftlichen Verhältnisse, 
der zweckentsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Verwendung der Fördermittel nach 
§ 25 KHG NRW sowie der zweckentsprechenden Verwendung der über die Investitionsverträge 
nach § 32 KHG NRW erwirtschafteten Investitionsmittel hat keine Einwendungen ergeben."

 

 

Siegel der Gemeindeprüfungsanstalt 
Nordrhein-Westfalen

 

Im Auftrag 
gez.

Thomas   K n u t h

 

 

Abschließender Vermerk der Gemeindeprüfungsanstalt NRW
 

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2004 beauftragte Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft DHPG Dr. Harzem & Partner KG hat am 30.5.2005 folgenden Bestätigungsvermerk er-
teilt:

 

„Wir haben den Jahresabschluss der Rheinischen Kliniken Düren unter Einbeziehung der Buch-
führung und den Lagebericht des Krankenhauses für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2004 bis 
31. Dezember 2004 geprüft. Durch § 23 GemKHBVO bzw. § 34 KHG NRW wurde der Prüfungs-
gegenstand erweitert. Die Prüfung erstreckt sich daher auch insbesondere auf die Ordnungsmä-
ßigkeit des Rechnungswesens, die wirtschaftlichen Verhältnisse, die zweckentsprechende, 
sparsame und wirtschaftliche Verwendung der Fördermittel nach § 25 KHG NRW und die zweck-
entsprechende Verwendung der über die Investitionsverträge nach § 32 KHG NRW erwirtschaf-
teten Investitionsmittel des Krankenhauses durch die gesetzlichen Vertreter.

 

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen, 
Friedrichstr. 62-80, 40217 Düsseldorf 7 / 22



Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen 
handelsrechtlichen Vorschriften und den Vorschriften der KHBV liegen in der Verantwortung der 
Betriebsleitung. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung 
eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung, den Lagebe-
richt sowie über den erweiterten Prüfungsgegenstand abzugeben.

 

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 23 GemKHBVO und § 34 KHG NRW unter Be-
achtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und 
durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den 
Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und des durch 
den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswir-
ken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt 
werden kann, ob die Anforderungen, die sich aus der Festlegung des Prüfungsgegenstandes 
nach § 23 GemKHBVO und § 34 KHG NRW ergeben, erfüllt wurden. Bei der Festlegung der Prü-
fungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftli-
che und rechtliche Umfeld des Krankenhauses sowie die Erwartungen über mögliche Fehler be-
rücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen 
internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss 
und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die 
Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen 
der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichtes. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere 
Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

 

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

 

Nach unserer Überzeugung vermittelt der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Krankenhauses. Der Lagebericht gibt insgesamt eine 
zutreffende Vorstellung von der Lage des Krankenhauses und stellt die Risiken der künftigen 
Entwicklung zutreffend dar.

 

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswesens, der wirtschaftlichen Verhältnisse, 
der zweckentsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Verwendung der Fördermittel nach 
§ 25 KHG NRW sowie der zweckentsprechenden Verwendung der über die Investitionsverträge 
nach § 32 KHG NRW erwirtschafteten Investitionsmittel hat keine Einwendungen ergeben.“
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Siegel der Gemeindeprüfungsanstalt 
Nordrhein-Westfalen

 

Im Auftrag 
gez.

Thomas   K n u t h

 

 

Abschließender Vermerk der Gemeindeprüfungsanstalt NRW
 

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2004 beauftragte Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft BDO Deutsche Warentreuhand AG, Köln hat am 9.6.2005 folgenden Bestätigungsver-
merk erteilt:

 

„Wir haben den Jahresabschluss der Rheinische Kliniken Düsseldorf – Kliniken der Heinrich-Hei-
ne-Universität Düsseldorf – nach KHG unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht 
der Klinik für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2004 geprüft. Durch § 34 KHG 
NRW in Verbindung mit § 23 GemKHBVO wurde der Prüfungsgegenstand festgelegt. Die Prüfung 
umfasst daher insbesondere die Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswesens, die wirtschaftlichen 
Verhältnisse sowie die zweckentsprechende, sparsame und wirtschaftliche Verwendung der 
Fördermittel nach § 25 KHG NRW.

 

Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen 
handelsrechtlichen Vorschriften und den Vorschriften der KHBV liegen in der Verantwortung der 
gesetzlichen Vertreter der Klinik. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durch-
geführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchfüh-
rung, den Lagebericht sowie über den Prüfungsgegenstand gemäß § 34 KHG NRW abzugeben.

 

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und § 34 KHG NRW unter Beachtung 
der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmä-
ßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, 
dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und des durch den Lagebericht 
vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinrei-
chender Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, 
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ob die Anforderungen, die sich aus der Festlegung des Prüfungsgegenstandes nach § 34 KHG 
NRW ergeben, erfüllt wurden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnis-
se über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Klinik so-
wie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die 
Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für 
die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von 
Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungs-
grundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter der Klinik sowie die 
Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der 
Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bil-
det.

 

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

 

Nach unserer Überzeugung vermittelt der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Klinik. Der Lagebericht gibt insgesamt eine zutreffen-
de Vorstellung von der Lage der Klinik und stellt die Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend 
dar.

 

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswesens, der wirtschaftlichen Verhältnisse 
und der zweckentsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Verwendung der Fördermittel 
nach § 25 KHG hat keine Einwendungen ergeben.“

 

Siegel der Gemeindeprüfungsanstalt 
Nordrhein-Westfalen

 

Im Auftrag 
gez.

Thomas   K n u t h

 

 

Abschließender Vermerk der Gemeindeprüfungsanstalt
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Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2004 beauftragte Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft WIROG AG hat am 8.8.2005 folgenden Bestätigungsvermerk erteilt:

 

„Wir haben den Jahresabschluss der Rheinische Kliniken Essen unter Einbeziehung der Buch-
führung und den Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2004 ge-
prüft. Durch § 34 KHG NRW in Verbindung mit § 23 GemKHBVO, § 106 GO NW sowie der Verord-
nung über die Durchführung der Jahresabschlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungs-
pflichtigen Einrichtungen wurde der Prüfungsgegenstand erweitert. Die Prüfung erstreckt sich 
daher auch insbesondere auf die Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswesens, die wirtschaftli-
chen Verhältnisse, die zweckentsprechende, sparsame und wirtschaftliche Verwendung der 
Fördermittel nach § 25 KHG NRW. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss 
und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den Vorschriften der 
KHBV und den ergänzenden Regelungen in der Betriebssatzung liegen in der Verantwortung der 
gesetzlichen Vertreter der Klinik.

 

Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung 
über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung, den Lagebericht sowie über 
den erweiterten Prüfungsgegenstand abzugeben.

 

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung entsprechend § 317 HGB und § 34 KHG NRW unter 
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten Grundsätze ordnungsmä-
ßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, 
dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und des durch den Lagebericht 
vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinrei-
chender Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, 
ob die Anforderungen, die sich aus der Erweiterung des Prüfungsgegenstandes nach § 34 KHG 
NRW ergeben, erfüllt wurden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnis-
se über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Klinik so-
wie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die 
Wirksamkeit des internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, 
Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prü-
fung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen 
Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine 
hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

 

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.
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Nach unserer Überzeugung vermittelt der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Krankenhauses. Der Lagebericht gibt insgesamt eine 
zutreffende Vorstellung von der Lage der Klinik und stellt die Risiken der künftigen Entwicklung 
zutreffend dar, soweit die Anforderungen des § 21 der GemKHBVO dies verlangen.

 

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswesens, der wirtschaftlichen Verhältnisse, 
der zweckentsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Verwendung der Fördermittel nach 
§ 25 KHG NRW hat keine Einwendungen ergeben.“

 

Siegel der Gemeindeprüfungsanstalt 
Nordrhein-Westfalen

 

Im Auftrag 
gez.

Thomas   K n u t h

 

 

Abschließender Vermerk der Gemeindeprüfungsanstalt NRW
 

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2004 beauftragte Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft BDO Deutsche Warentreuhand AG, Köln hat am 10.5.2005 folgenden Bestätigungsver-
merk erteilt:

 

„Wir haben den Jahresabschluss der Rheinische Kliniken Köln nach KHG unter Einbeziehung der 
Buchführung und den Lagebericht der Kliniken für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. De-
zember 2004 geprüft. Durch § 34 KHG NRW in Verbindung mit § 23 GemKHBVO wurde der Prü-
fungsgegenstand festgelegt. Die Prüfung umfasst daher insbesondere die Ordnungsmäßigkeit 
des Rechnungswesens, die wirtschaftlichen Verhältnisse sowie die zweckentsprechende, spar-
same und wirtschaftliche Verwendung der Fördermittel nach § 25 KHG NRW. Die Buchführung 
und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtli-
chen Vorschriften und den Vorschriften der KHBV liegen in der Verantwortung der gesetzlichen 
Vertreter der Klinik.
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Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung 
über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung, den Lagebericht sowie über 
den Prüfungsgegenstand gemäß § 34 KHG NRW abzugeben.

 

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und § 34 KHG NRW unter Beachtung 
der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmä-
ßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, 
dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und des durch den Lagebericht 
vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinrei-
chender Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, 
ob die Anforderungen, die sich aus der Festlegung des Prüfungsgegenstandes nach § 34 KHG 
NRW ergeben, erfüllt wurden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnis-
se über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Klinik so-
wie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die 
Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für 
die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von 
Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungs-
grundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter der Klinik sowie die 
Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der 
Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bil-
det.

 

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

 

Nach unserer Überzeugung vermittelt der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Klinik. Der Lagebericht gibt insgesamt eine zutreffen-
de Vorstellung von der Lage der Klinik und stellt die Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend 
dar.

 

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswesens, der wirtschaftlichen Verhältnisse 
sowie der zweckentsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Verwendung der Fördermittel 
nach § 25 KHG NRW hat keine Einwendungen ergeben.“

 

Siegel der Gemeindeprüfungsanstalt 
Nordrhein-Westfalen
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Im Auftrag 
gez.

Thomas   K n u t h

 

 

Abschließender Vermerk der Gemeindeprüfungsanstalt NRW
 

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2004 beauftragte Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft BDO Deutsche Warentreuhand AG, Köln hat am 10.5.2005 folgenden Bestätigungsver-
merk erteilt:

 

„Wir haben den Jahresabschluss der Rheinische Kliniken Langenfeld nach KHG unter Einbezie-
hung der Buchführung und den Lagebericht der Klinik für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. 
Dezember 2004 geprüft. Durch § 34 KHG NRW in Verbindung mit § 23 GemKHBVO, wurde der 
Prüfungsgegenstand festgelegt. Die Prüfung umfasst daher insbesondere die Ordnungsmäßig-
keit des Rechnungswesens, die wirtschaftlichen Verhältnisse sowie die zweckentsprechende, 
sparsame und wirtschaftliche Verwendung der Fördermittel nach § 25 KHG NRW. Die Buchfüh-
rung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handels-
rechtlichen Vorschriften und den Vorschriften der KHBV liegen in der Verantwortung der gesetz-
lichen Vertreter der Klinik. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten 
Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung, den 
Lagebericht sowie über den Prüfungsgegenstand gem. § 34 KHG NRW abzugeben.

 

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und § 34 KHG NRW unter Beachtung 
der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmä-
ßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, 
dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und des durch den Lagebericht 
vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinrei-
chender Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, 
ob die Anforderungen, die sich aus der Festlegung des Prüfungsgegenstandes nach § 34 KHG 
NRW ergeben, erfüllt wurden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnis-
se über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Klinik so-
wie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die 
Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für 
die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von 
Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungs-
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grundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter der Klinik sowie die 
Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der 
Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bil-
det.

 

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

 

Nach unserer Überzeugung vermittelt der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Klinik. Der Lagebericht gibt insgesamt eine zutreffen-
de Vorstellung von der Lage der Klinik und stellt die Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend 
dar.

 

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswesens, der wirtschaftlichen Verhältnisse 
sowie der zweckentsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Verwendung der Fördermittel 
nach § 25 KHG NRW hat keine Einwendungen ergeben.“

 

Siegel der Gemeindeprüfungsanstalt 
Nordrhein-Westfalen

 

Im Auftrag 
gez.

Thomas   K n u t h

 

 

Abschließender Vermerk der Gemeindeprüfungsanstalt NRW
 

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2004 beauftragte Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft BDO Deutsche Warentreuhand AG, Köln hat am 10.6.2005 folgenden Bestätigungsver-
merk erteilt:
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„Wir haben den Jahresabschluss der Rheinische Kliniken Mönchengladbach nach KHG unter Ein-
beziehung der Buchführung und den Lagebericht der Kliniken für das Geschäftsjahr vom 1. Ja-
nuar bis 31. Dezember 2004 geprüft. Durch § 34 KHG NRW in Verbindung mit § 23 GemKHBVO 
wurde der Prüfungsgegenstand festgelegt. Die Prüfung umfasst daher insbesondere die Ord-
nungsmäßigkeit des Rechnungswesens, die wirtschaftlichen Verhältnisse sowie die zweckent-
sprechende, sparsame und wirtschaftliche Verwendung der Fördermittel nach § 25 KHG NRW. 
Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen 
handelsrechtlichen Vorschriften und den Vorschriften der KHBV liegen in der Verantwortung der 
gesetzlichen Vertreter der Klinik. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durch-
geführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchfüh-
rung, den Lagebericht sowie über den Prüfungsgegenstand gem. § 34 KHG NRW abzugeben.

 

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und § 34 KHG NRW unter Beachtung 
der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmä-
ßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, 
dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und des durch den Lagebericht 
vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinrei-
chender Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, 
ob die Anforderungen, die sich aus der Festlegung des Prüfungsgegenstandes nach § 34 KHG 
NRW ergeben, erfüllt wurden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnis-
se über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Klinik so-
wie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die 
Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für 
die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von 
Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungs-
grundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdi-
gung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffas-
sung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

 

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

 

Nach unserer Überzeugung vermittelt der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Klinik. Der Lagebericht gibt insgesamt eine zutreffen-
de Vorstellung von der Lage der Klinik und stellt die Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend 
dar.

 

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Düsseldorf 16 / 22



Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswesens, der wirtschaftlichen Verhältnisse, 
der zweckentsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Verwendung der Fördermittel nach 
§ 25 KHG NRW hat keine Einwendungen ergeben.“

 

Siegel der Gemeindeprüfungsanstalt 
Nordrhein-Westfalen

 

Im Auftrag 
gez.

Thomas   S i e g e r t

 

 

Abschließender Vermerk der Gemeindeprüfungsanstalt NRW
 

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2004 beauftragte Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft BDO Deutsche Warentreuhand AG, Köln hat am 7.7.2005 folgenden Bestätigungsver-
merk erteilt:

 

„Wir haben den Jahresabschluss der Rheinische Kliniken Viersen nach KHG unter Einbeziehung 
der Buchführung und den Lagebericht der Kliniken für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. 
Dezember 2004 geprüft. Durch § 34 KHG NRW in Verbindung mit § 23 GemKHBVO wurde der 
Prüfungsgegenstand festgelegt. Die Prüfung umfasst daher insbesondere die Ordnungsmäßig-
keit des Rechnungswesens, die wirtschaftlichen Verhältnisse sowie die zweckentsprechende, 
sparsame und wirtschaftliche Verwendung der Fördermittel nach § 25 KHG NRW. Die Buchfüh-
rung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handels-
rechtlichen Vorschriften und den Vorschriften der KHBV und den ergänzenden Regelungen in 
der Betriebssatzung liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Klinik. Unsere 
Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über 
den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung, den Lagebericht sowie über den Prü-
fungsgegenstand gemäß § 34 KHG NRW abzugeben.

 

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und § 34 KHG NRW unter Beachtung 
der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmä-
ßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, 
dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss 
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unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und des durch den Lagebericht 
vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinrei-
chender Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, 
ob die Anforderungen, die sich aus der Festlegung des Prüfungsgegenstandes nach § 34 KHG 
NRW ergeben, erfüllt wurden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnis-
se über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Klinik so-
wie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die 
Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für 
die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von 
Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungs-
grundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter der Klinik sowie die 
Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der 
Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bil-
det.

 

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt:

 

Nach unserer Überzeugung vermittelt der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Klinik. Der Lagebericht gibt insgesamt eine zutreffen-
de Vorstellung von der Lage der Klinik und stellt die Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend 
dar.

 

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswesens, der wirtschaftlichen Verhältnisse 
sowie der zweckentsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Verwendung der Fördermittel 
nach § 25 KHG NRW hat keine Einwendungen ergeben.“

 

Siegel der Gemeindeprüfungsanstalt 
Nordrhein-Westfalen

 

Im Auftrag 
gez.

Thomas   S i e g e r t
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Abschließender Vermerk der Gemeindeprüfungsanstalt NRW
 

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2004 beauftragte Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft BDO Deutsche Warentreuhand AG, Köln hat am 20.6.2005 folgenden Bestätigungsver-
merk erteilt:

 

„Wir haben den Jahresabschluss der Rheinische Klinik für Orthopädie Viersen nach KHG unter 
Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Klinik für das Geschäftsjahr vom 1. Ja-
nuar bis 31. Dezember 2004 geprüft. Durch § 34 KHG NRW in Verbindung mit § 23 GemKHBVO 
wurde der Prüfungsgegenstand festgelegt. Die Prüfung umfasst daher insbesondere die Ord-
nungsmäßigkeit des Rechnungswesens, die wirtschaftlichen Verhältnisse sowie die zweckent-
sprechende, sparsame und wirtschaftliche Verwendung der Fördermittel nach § 25 KHG NRW. 
Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen 
handelsrechtlichen Vorschriften und den Vorschriften der KHBV liegen in der Verantwortung der 
gesetzlichen Vertreter der Klinik.

 

Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung 
über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung, den Lagebericht sowie über 
den Prüfungsgegenstand gemäß § 34 KHG NRW abzugeben.

 

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und § 34 KHG NRW unter Beachtung 
der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmä-
ßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, 
dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und des durch den Lagebericht 
vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinrei-
chender Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, 
ob die Anforderungen, die sich aus der Festlegung des Prüfungsgegenstandes nach § 34 KHG 
NRW ergeben, erfüllt wurden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnis-
se über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Klinik so-
wie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die 
Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für 
die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von 
Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungs-
grundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter der Klinik sowie die 
Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der 
Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bil-
det.
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Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

 

Nach unserer Überzeugung vermittelt der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Klinik. Der Lagebericht gibt insgesamt eine zutreffen-
de Vorstellung von der Lage der Klinik und stellt die Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend 
dar.

 

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswesens, der wirtschaftlichen Verhältnisse 
sowie der zweckentsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Verwendung der Fördermittel 
nach § 25 KHG NRW hat keine Einwendungen ergeben.“

Siegel der Gemeindeprüfungsanstalt 
Nordrhein-Westfalen

 

Im Auftrag 
gez.

Thomas   K n u t h

 

 

Abschließender Vermerk der Gemeindeprüfungsanstalt NRW
 

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2004 beauftragte Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft WIROG AG hat am 8.8.2005 folgenden Bestätigungsvermerk erteilt:

 

„Wir haben dem Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht des 
Servicebetriebes Viersen des Landschaftsverbandes Rheinland für das Rumpfgeschäftsjahr vom 
1. Juli 2004 bis 31. Dezember 2004 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresab-
schluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den Vor-
schriften der EigVO liegen in der Verantwortung der Betriebsleitung. Unsere Aufgabe ist es, auf 
der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss 
unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.
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Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorge-
nommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Ver-
stöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grund-
sätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt wer-
den. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstä-
tigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Servicebetriebes Viersen sowie 
die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirk-
samkeit des internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahres-
abschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung 
umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Ein-
schätzungen der Betriebsleitung sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichtes. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinrei-
chend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

 

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

 

Nach unserer Überzeugung vermittelt der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Servicebetriebes. Der Lagebericht gibt insgesamt eine 
treffende Vorstellung von der Lage des Servicebetriebes und stellt die Risiken der künftigen Ent-
wicklungen zutreffend dar.“

 

Siegel der Gemeindeprüfungsanstalt 
Nordrhein-Westfalen

 

Im Auftrag 
gez.

Thomas   S i e g e r t

 

 

Die Jahresabschlüsse sowie die Lageberichte können an sieben Tagen, gerechnet vom Tag der 
Veröffentlichung, während der Dienststunden, von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr, beim Landschaftsver-
band Rheinland, Horion-Haus (Dienstgebäude Hermann-Pünder-Straße 1), Zimmer 6030, einge-
sehen werden.
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Der Direktor des 
Landschaftsverbandes Rheinland

 

M o l s b e r g e r

 

- MBl. NRW. 2006 S. 360
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